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Flächennutzungsplan der Gemeinde Nordstemmen, 
13. Änderung (Tennisplatz Rössing)

E r l ä u t e r u n g s b e r i c h t

1.0 Änderungserfordernis

Am Südwestrand der Ortschaft Rössing wurde 1989 für den Ten-
nisverein Rössing in unmittelbarer Nähe zur Turnhalle ein
Standort mit 3 Spielfeldern angelegt. Sanitäre Anlagen werden
in der Turnhalle mitbenutzt.

Die damals erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen
für diesen Standort wurden über eine 2. Änderung des Ur-Flä-
chennutzungsplans für die Einheitsgemeinde Nordstemmen her-
beigeführt. In der Neufassung des Flächennutzungsplanes
(wirksam seit 1996), die zur Folge hatte, dass die Darstel-
lungen des Ur-Plans aufgehoben wurden, ist der Standort der
Tennisplatzanlage enthalten (s. Anlage 1 des Erläuterungsbe-
richts). Der Standort hat sich in dieser Lage bewährt.

Im Laufe der Jahre hat sich die Mitgliederzahl des Vereins so
sehr erhöht, dass für alle ausreichende Spielmöglichkeiten
nicht mehr gegeben sind; zeitweise sind Mitglieder gehalten,
bei anderen Vereinen spielen zu müssen.

Diesem Missstand soll durch Anlage eines weiteren Spielfeldes
entgegengewirkt werden.

Planerische Voraussetzungen sind zur Zeit deshalb nicht gege-
ben, weil der wirksame Flächennutzungsplan in dem Bereich,
der für eine Erweiterung der Sportanlage in Aussicht genommen
ist, "Fläche für die Landwirtschaft" darstellt. Die planeri-
sche Absicht einer sportbestimmten Grünfläche lässt sich
hiervon nicht ableiten.

Die Gemeinde erkennt aus den genannten Zusammenhängen ein Er-
fordernis zum bauleitplanerischen Handeln und stellt für die
Erweiterung des Tennisplatzstandortes in Rössing zur Schaf-
fung planungsrechtlicher Voraussetzungen die 13. Änderung des
Flächennutzungsplans auf.

Besondere Bedingungen, die beachtet werden müssen, ergeben
sich aus dem Verhältnis zur zum Teil bewohnten Umgebung. Eine
schallschutztechnische Untersuchung der Auswirkungen für eine
Tennisplatzanlage mit 4 Spielfeldern hat ergeben, dass wei-
terhin verträgliche Verhältnisse für die bewohnte Nachbar-
schaft gegeben sein werden.

Mit der Errichtung eines weiteren Spielfeldes werden Belange
von Natur, Boden und Landschaft berührt und beeinträchtigt.
Aus diesem Vorgang entstehende Nachteile werden ausgeglichen.



Das Planungsvorhaben greift in die zur Zeit ackerbaulich ge-
nutzte Feldflur ein. Dieses ist mit dem betreffenden Landwirt
bereits abgestimmt worden; die Zustimmung, auf die betreffen-
de Fläche zurückgreifen zu können, ist gegeben worden.

2.0 Räumliche Situation und Ausbauziel

Die Tennisplatzanlage mit zur Zeit 3 Spielfeldern befindet
sich im südwestlichen Bereich der Ortslage, an der Landes-
straße 410 gelegen. Über diese Straße ist auch die Haupter-
schließung des Sportanlagenareals gegeben. Eine überörtliche
Fußweg-/Radweg-Kombination ist an der Ostseite dieser Straße
angelegt worden und lässt eine unmittelbare Erreichbarkeit
dieses Standortes aus benachbarten Ortschaften ohne Pkw zu.

Mit der Turnhalle, die auch über sanitäre Einrichtungen und
eine Einrichtung für die Versorgung der Sportler verfügt,
bildet die Tennisanlage eine räumliche Einheit.

In den Randbereichen dieser Anlage befinden sich ein Spiel-
platz für Kinder sowie Unterbringungsmöglichkeiten (Stell-
plätze) für den ruhenden Verkehr.

Verschiedene Bepflanzungen, die sich im Laufe der Jahre ent-
wickelt haben, fassen den Standort in das örtliche Gefüge ein
und vermitteln so einen guten Übergang zum offenen Land-
schaftsraum. 

Dieses soll auch bei der Anlagenerweiterung wieder so ange-
legt werden. Ebenso soll die Verwallung an der Ostseite der
Sportanlage aufgenommen und weitergeführt werden (s. Anlage 2
des Erläuterungsberichts).

3.0 Landschaftsplanerische Einschätzung,
Eingriffsregelung

3.1 Beschreibung von Natur und Landschaft

Naturräumliche Gliederung und Geologie

Das Gebiet der Ortslage von Rössing liegt auf dem "Rössinger
Lösshügel", der zum Hildesheimer Wald-Vorland im Naturraum
"Kalenberger Lössbörde" gehört. Der Löss lagert in diesem
Bereich in großer Mächtigkeit über dem anstehenden Gestein
und enthält fast ausschließlich schwach degradierte Schwar-
zerden. Von Norden her grenzt der Sarstedt-Sehnder Sattel
mit seinen im Untergrund anstehenden Salzlagern an das Ge-
biet. Im Südosten begrenzt das Innerste Bergland mit den
Giesener Bergen und Ausläufern des Hildesheimer Waldes den
Naturraum. Die Ortslage von Rössing befindet sich in einem
fließenden Übergang zur Leineniederung. (MEISEL 1960, 48)

- 2 -



- 4 -
- 3 -
       



Heutige potenziell natürliche Vegetation

Unter heutiger potenziell natürlicher Vegetation (hpnV) ver-
steht man die Vegetation, die sich ohne menschliche Einflü-
sse auf dem jeweiligen Standort einstellen würde. Sie ist
eine wichtige naturschutzfachliche Planungsgrundlage. Die
potenziell natürliche Vegetation ist ein Hilfsmittel bei der
Beurteilung von Standorten für verschiedene Maßnahmen und
bei der Ermittlung standortgerechter Pflanzenarten.

Die heutige potenziell natürliche Vegetation im Naturraum
"Kalenberger Lössbörde", in dem das Plangebiet liegt, ist
ein Eichen-Hainbuchenwald in Durchdringung mit mesophilem
Buchenwald. Die Auenbereiche der Leine würden einen Hart-
holzauwald, z.T. in Durchdringung mit Eichen-Hainbuchenwald
feuchter, kalkreicher Böden aufweisen. Die Niederung des
Rössingbachs wäre mit Erlenbruchwald bzw. Erlen-Eschenwald
bestanden. (LANDKREIS HILDESHEIM 1993, 9)

Boden

Der Änderungsbereich umfasst sowohl die stark anthropogen
überformten Bereiche der bestehenden Tennisanlage ein-
schließlich versiegelter Flächen (Parkplätze, Wege, Gebäude)
als auch ackerbaulich genutzte Flächen und Grünanlagen.

Wasser

Im westlichen Teil des Änderungsbereiches befindet sich
straßenbegleitend ein offener Entwässerungsgraben.

Die Grundwasserneubildungsrate in der Ortslage von Rössing
ist weitgehend gering mit < 100 mm/a, nur der südliche Be-
reich, in dem sich auch der Änderungsbereich befindet, hat
eine geringfügig höhere Rate mit > 100 - 200 mm/a. Die Ge-
fährdung des Grundwassers im Bereich der Ortschaft  Rössing
ist gering bis mittel, das Schutzpotenzial der Grundwas-
serüberdeckung mittel bis hoch. (LANDKREIS HILDESHEIM 1993,
Übersichtskarten Nrn. V und VI)

Klima

Das Plangebiet befindet sich in der Übergangszone von mari-
tim zu kontinental geprägtem Klima. Die jährliche durch-
schnittliche Niederschlagsmenge liegt bei 600 bis 650 mm,
bei Durchschnittstemperaturen von 0°C im Januar und 17°C im
Juli. Hauptwindrichtungen sind West und Südwest. Der mittle-
re Beginn der Apfelblüte und damit der Beginn des Vollfrüh-
lings liegt zwischen dem 5. und 10. Mai. (LANDKREIS HILDES-
HEIM 1993, Übersichtskarte Nr. VII)

Arten und Lebensgemeinschaften

Die Flächen im Änderungsbereich gehören teilweise zum beste-
henden Sportgelände, der südliche Bereich wird intensiv ak-

- 4 -



kerbaulich genutzt. Es gibt auf dem Gelände bereits drei
Tennisplätze, eine Turnhalle mit Restauration, einen Park-
platz, nördlich der Turnhalle einen Spielplatz und verschie-
dene Grünbereiche (Beete, Hecken, Rasen, Bereiche mit Rude-
ralflur, freiwachsende Hecken). Im Westen wird das Gebiet
durch die Landesstraße 410, im Norden durch die örtliche Er-
schließungsstraße "Loderwinkel", im Osten durch Privatgrund-
stücke mit Gärten und im Süden durch ackerbaulich genutzte
Flächen begrenzt.

Die Wertigkeit der Flächen ist unterschiedlich: Die Bereiche
mit freiwachsenden Hecken aus überwiegend einheimischen Ge-
hölzarten, wie die westliche und südliche Eingrünung der be-
stehenden Tennisplätze, haben eine mittlere Wertigkeit. Das
gilt auch für die von hohen Bäumen geprägten Bereiche im
nördlichen Teil des Gebietes. Alle anderen Flächen hingegen
sind als geringwertig einzustufen. Von den Flächen außerhalb
des Änderungsbereiches sind der im Westen straßenbegleitend
verlaufende Graben mit seiner Ruderalvegetation, die östlich
an die Tennisplätze grenzende Streuobstwiese und eine im Sü-
den liegende, freiwachsende Weißdornhecke von mittlerer Wer-
tigkeit. Diese Bereiche sind insbesondere avifaunistisch
aber auch für Kleinsäuger, Insekten und andere Kleinlebewe-
sen von Bedeutung; sie dienen als Rückzugsraum, Nist- und
Brutstätte, Nahrungsraum und Verbindungselement zu anderen
Lebensräumen.

Landschaftsbild

Der Änderungsbereich ist durch seine Randlage am südlichen
Ortsrand von Rössing für das Landschaftsbild von Bedeutung.
Die bestehenden Tennisplätze sind nach Süden zu den angren-
zenden Ackerflächen hin durch einen mit einer freiwachsenden
Hecke bepflanzten Wall abgegrenzt. Dieser Abpflanzung kommt
als äußerem Rand zur freien Landschaft bzw. zu den bebauten
Bereichen eine entscheidende Bedeutung als "abschließende"
Definition der Siedlungsentwicklung zu. Durch die Anlage ei-
nes weiteren Tennisplatzes wird das Landschafts - bzw. Orts-
bild in diesem Bereich beeinträchtigt.

Naturschutzrechtliche und -fachliche Vorgaben

Für den Änderungsbereich existieren keine naturschutzrecht-
lichen Einschränkungen. Es wird kein nach europäischem Recht
besonders geschütztes Gebiet (FFH-Gebiet, Vogelschutzgebiet)
berührt. Es existieren keine Schutzgebiete nach §§ 24 - 28
NNatG (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Natur-
denkmale, Geschützte Landschaftsbestandteile). Besonders ge-
schützte Biotope nach § 28a NNatG oder besonders geschütztes
Feuchtgrünland nach § 28b NNatG kommen ebenfalls nicht vor.
Der Änderungsbereich oder Teile davon sind nicht als bedeut-
same Bereiche für Brut- oder Gastvögel aufgeführt und haben
auch sonst keine Bedeutung für bestimmte Zielarten des Na-
turschutzes.
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3.2 Eingriffsregelung

3.2.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung

In der gesetzlich festgelegten Abfolge der Eingriffsregelung
stehen an erster Stelle Maßnahmen zur Vermeidung und Minde-
rung von Beeinträchtigungen. 

Um die Beeinträchtigungen des Naturhaushalts möglichst ge-
ring zu halten, sind alle Maßnahmen an bestehenden Gehölzen
außerhalb der Vogelbrutzeiten durchzuführen. Nachrichtlich
wird auf § 37 Abs. 3 und 4 Niedersächsisches  Naturschutzge-
setz (NNatG) hingewiesen. Demnach dürfen die notwendigen
Baumfäll-, Schnitt- oder Rodungsarbeiten nur außerhalb der
Brut- und Nistzeiten, also nicht in der Zeit vom 01. März -
bis zum 30. September durchgeführt werden. 

Durch die Anlage eines zusätzlichen Tennisplatzes wird es
erforderlich sein, eine bestehende freiwachsende Hecke, wel-
che die derzeitige südliche Abgrenzung der Tennisanlagen zu
den landwirtschaftlichen Flächen und somit einen Teil des
südlichen Ortsrandes bildet, teilweise zu entfernen. Die
Einzelsträucher sollen im Rahmen der guten fachlichen Praxis
so entnommen werden, dass eine Verpflanzung an einen anderen
Standort möglich ist. Vorbereitend sind Schnittmaßnahmen an
den Gehölzen durchzuführen.

3.2.2 Ermittlung der Beeinträchtigungen durch den 
geplanten Eingriff

Die beabsichtigte bauliche Erweiterung am südlichen Rand von
Rössing beeinträchtigt Funktionen des Naturhaushalts. Ent-
stehende Beeinträchtigungen sind auszugleichen. Der Aus-
gleich ist auf dem Grundstück durchzuführen. Die Bewertung
der naturschutzrechtlichen Schutzgüter und die Ausgleichser-
mittlung erfolgen in Anlehnung an die "Naturschutzfachlichen
Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleit-
planung" des Niedersächsischen Landesamtes für Ökologie,
Hannover 1994. Für folgende Schutzgüter sind Beeinträchti-
gungen zu erwarten:

Schutzgut Boden

Die Erweiterung des Tennisgeländes auf derzeit landwirt-
schaftlich genutze Flächen beeinträchtigt Funktionen des Bo-
denhaushalts. Offener Boden wird teilweise zerstört, die Bo-
denfunktionen gehen verloren. Der Bau eines zusätzlichen
Tennisplatzes auf bisher nicht versiegelten Flächen ist kom-
pensationspflichtig, und zwar nach folgendem Schema:

Grundfläche des Tennisplatzes und sonstiger Versiegelungen
in qm x 0,3 = Größe der Ausgleichsfläche in qm.
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Grundfläche Tennisplatz: 600 qm
Fläche sonstiger Versiegelungen: 300 qm

Summe: 900 qm 
                             x   0,3 

270 qm

Für Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden müssen rd. 270 qm
an Ausgleichsflächen bereitgestellt werden.

Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften

Durch die Anlage eines zusätzlichen Tennisplatzes werden Ge-
hölze einer freiwachsenden Hecke entfernt. Dieser Eingriff
ist kompensationspflichtig. Der Ausgleich wird nach folgen-
dem Schema berechnet:

Entfernte Gehölze sind im Verhältnis 3:1 entsprechend der
Fläche in qm auszugleichen. Hierbei sind standortgerechte
Laubsträucher bzw. Feldgehölze anzupflanzen (Pflanzmaß:
1 Gehölz pro 1,5 qm Anpflanzungsfläche). Soweit möglich sind
im Rahmen des Vermeidungs- und Minderungsgrundsatzes (s.o.)
zu entfernende Gehölze umzupflanzen. 

Fläche zu entfernender Hecke: 200 qm 
                                     x   3   

600 qm

Für Beeinträchtigungen des Schutzgutes Arten und Lebensgemein-
schaften müssen rd. 600 qm an Ausgleichsflächen bereitgestellt
werden.

Schutzgut Landschaftsbild

Durch die Anlage eines Tennisplatzes wird der südliche Orts-
rand in dem betroffenen Bereich durch die Entfernung einer
bestehenden freiwachsenden Hecke erheblich beeinträchtigt.
Die verloren gehende Funktion der Ortsrandeingrünung und des
Sichtschutzes ist für den neu entstehenden Ortsrand wieder
herzustellen. Dazu ist um den neu entstehenden Tennisplatz
ein 2 m hoher und 4 m breiter Erdwall aufzuschütten und mit
standortgerechten Laubsträuchern bzw. Feldgehölzen zu be-
pflanzen. Entnommene Pflanzen der bestehenden Hecke sollen
dafür verwendet werden. 

Länge der zu erstellenden Ortsrandeingrünung: 90 m 
                                        x  4 m  

     360 qm

Um die Funktion einer südlichen Ortsrandeingrünung wieder-
herzustellen, sind insgesamt rd. 350 qm Fläche erforderlich.
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3.2.3 Kompensationserfordernisse

Insgesamt ergeben sich flächige Kompensationserfordernisse
für:

- Schutzgut Boden 270 qm
- Schutzgut Arten / Lebensgemeinschaften 600 qm
- Schutzgut Landschaftsbild 350 qm

- Summe: 1.220 qm

Die erforderlichen 1.220 qm Ausgleichsfläche sollen in engem Zu-
sammenhang zu dem Ort der Eingriffe bereitgestellt werden.

4.0 Ver- und Entsorgung

Eine Versorgung des Änderungsbereichs mit Frischwasser er-
folgt über das vorhandene Leitungsnetz der Straße "Loderwin-
kel".

Anfallende Abwässer werden der öffentlichen Kanalisation zu-
geführt. Durch das Änderungsvorhaben ergibt sich keine Veran-
lassung, die bestehende Ableitung zu ändern.

Anfallendes Oberflächenwasser versickert wie üblich auf dem
Tennisplatz selbst und auf den Nebenflächen. 

5.0 Immissionen

Schon bei der Anordnung der ersten 3 Tennisplätze war es er-
forderlich, zu prüfen, wieweit verträglich Verhältnisse mit
der umgebenden Bebauung gewährleistet werden können. Diese
Fragestellung trifft mit der Anordnung eines 4. Spielfeldes
wieder zu.

Zu dieser Frage hat der Tennisverein Rössing e.V. das Inge-
nieurbüro für Immissionsschutz, Dipl.-Ing. Volker Meyer, in
Elze beauftragt, eine fachliche Einschätzung vorzunehmen.

Das Ingenieurbüro kommt im April 2003 zu dem Ergebnis, dass        
"die Lärmimmissionen der künftigen Tennisanlage mit vier Ten-
nisfeldern keine Überschreitungen der Immissionsrichtwerte
nach Sportanlagenlärmschutzverordnung an der nächstgelegenen
Wohnbebauung verursachen". Eine gleichzeitige Nutzung aller
vier Felder sei somit am Tag zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr
uneinschränkt möglich.

Das Gutachten ist als Kopie Anlage 3 des Erläuterungsbe-
richts.
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6.0 Plandarstellungen, Flächenübersicht

Dem beabsichtigen Nutzungszweck entsprechend wird in dem Än-
derungsbereich Grünfläche nach den beabsichtigten Nutzungsab-
sichten (Tennisplatz mit Ausgleichsfläche) dargestellt. Die
bisherige Darstellung als Fläche für die Landwirtschaft wird
damit aufgegeben.

Der Änderungsbereich umfasst eine Gesamtfläche von 0,20 ha.
Davon nimmt die Teilfläche für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
ca. 0,12 ha und die Teilfläche mit der Zweckbestimmung "Ten-
nis" rd. 0,08 ha ein.

7.0 Planverfahren/ Anregungen

Die anlässlich der frühzeitigen Bürgerbeteiligung und der Be-
teiligung der Träger öffentlicher Belange vorgetragenen Anre-
gungen und Hinweise hat der Gemeinderat am 29.04.2004 geprüft
und abgewogen. Anlage 4 des Erläuterungsberichts enthält das
Abwägungsergebnis.

Die während der öffentlichen Auslegung vorgetragenen Anregun-
gen wurden vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 28.10.2004
abgewogen. Das Abwägungsergebnis ist unter Anlage 5 des Er-
läuterungsberichts aufgeführt.
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V e r f a h r e n s v e r m e r k e

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Nordstemmen hat in sei-
ner Sitzung am 01.07.2003 die Aufstellung der 13. Änderung
des Flächennutzungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbe-
schluss ist gemäß § 2 (1) BauGB am 04.11.2003 ortsüblich be-
kannt gemacht worden.

Planverfasser

Der Entwurf der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde
ausgearbeitet vom:
Planungsbüro SRL Weber, Spinozastraße 2, 30625 Hannover.

Öffentliche Auslegung

Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 29.04.2004 dem
Entwurf der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes und des
Erläuterungsberichtes zugestimmt und die öffentliche Ausle-
gung gemäß § 3 (2) BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 04.05.2004
ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes und
des Erläuterungsberichts haben vom 14.05.2004 bis einschließ-
lich 14.06.2004 gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen.

Feststellungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Nordstemmen hat nach Prüfung der Anre-
gungen gemäß § 3 (2) BauGB die 13. Änderung des Flächennut-
zungsplanes und des Erläuterungsberichtes in seiner Sitzung
am 28.10.2004 beschlossen.

Genehmigung

Die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes ist mit Verfügung
vom 02.12.2004 von der Bezirksregierung Hannover gem. § 6
BauGB genehmigt worden.

Inkrafttreten

Die Genehmigung der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes
ist gemäß § 6 (5) BauGB am 15.12.2004 im Amtsblatt für den
Landkreis Hildesheim Nr. 52 bekannt gemacht worden. Die 13.
Änderung des Flächennutzungsplanes ist damit am   
15.12.2004 wirksam geworden.

Nordstemmen, den  09.11.2004

Siegel

gez. Bothmann
Bürgermeister


